
Liechtensteinische AHV-IV-FAK-Anstalten

Gerberweg 2
Postfach 84
LI-9490 Vaduz

www.ahv.li

T +423 238 16 16
F +423 238 16 00
ahv@ahv.li

7.1 Blindenbeihilfe 

Seite 1

7.1 BLINDENBEIHILFE
Gültig ab 1. Januar 2025

Allgemein 

1 Die Blindenbeihilfe ist eine finanzielle Unterstützung für Menschen mit einer  
Sehbehinderung oder Blindheit. 

Anspruch

2 Wer hat Anspruch auf Blindenbeihilfe?
Personen mit einer Sehbehinderung oder Blindheit mit Wohnsitz in Liechtenstein.  
Dazu zählen Personen mit liechtensteinischer Staatsangehörigkeit oder mit der Staats- 
angehörigkeit eines Abkommensstaates (EWR-Staaten, Schweiz). 
Für Personen aus anderen Staaten beginnt der Anspruch frühestens, nachdem sie  
während zehn Jahren ununterbrochen in Liechtenstein ihren zivilrechtlichen Wohnsitz 
hatten.

Beginn und Ende des Anspruchs 

3 Ab wann bekommt man BIindenbeihilfe?
Die Blindenbeihilfe kann frühestens nach Vollendung des 6. Lebensjahres ausgerichtet 
werden.

 → Die Blindenbeihilfe wird nach Antragstellung ab dem folgenden Monat gewährt.
 → Der Anspruch endet mit dem Ablauf des Monats, in dem die Voraussetzungen für die 

Blindenbeihilfe nicht mehr erfüllt sind.

Höhe der Blindenbeihilfe 

4 Wie hoch ist die Blindenbeihilfe?
Die Höhe der Blindenbeihilfe ist nicht vom Einkommen oder vom Vermögen des Menschen 
mit einer Sehbehinderung abhängig. Derzeit werden folgende monatliche Pauschal- 
beträge ausgerichtet:

Grad der Sehbehinderung
Altersgruppe  

6 bis 18 Jahre
Altersgruppe  

über 18 Jahre

Vollblinde  CHF 342.– CHF 684.–

Praktisch Blinde  CHF 257.– CHF 513.–

Hochgradig Sehschwache  CHF 171.– CHF 342.–
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Anmeldung

5 Wo muss der Antrag auf Blindenbeihilfe gestellt werden?
Benutzen Sie bitte das Formular «7.1 Antrag auf Gewährung von Blindenbeihilfe»  
auf https://www.ahv.li/online-schalter/formulare und senden Sie es an die  
Liechtensteinischen AHV-IV-FAK-Anstalten.

Weitere Informationen

6 Dieses Merkblatt vermittelt nur eine allgemeine Übersicht. Für die Beurteilung von 
Einzelfällen sind ausschliesslich die gesetzlichen Bestimmungen massgebend.
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